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129.  Öffentliche Bekanntmachung eines Bescheides; 
 Az.: 124337291 
 
Gegen Frau Jaamela El Groudi, zuletzt wohnhaft in 46067 Oberhausen, Martin-Luther-Str. 
15, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 04.02.2020 (Az.: 124337291) 
ergangen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3007, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 20.04.2020      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 18/2020/129 
 
 
 
 
 

130.  Öffentliche Bekanntmachung eines Bescheides; 
 Az.: 124349259 
 
Gegen Frau Carla-Sue Keßler, zuletzt wohnhaft in 27476 Cuxhaven, Carl-Vinnen-Weg 51A, 
ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 03.03.2020 (Az.: 124349259) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3007 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 20.04.2020      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 19/2020/130 
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131.  Öffentliche Bekanntmachung eines Bescheides; 
 Az.: 124337791 
 
Gegen Herrn Lutz Wesseling, zuletzt wohnhaft in 19053 Schwerin, Obotritenring 213, ist ein 
Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 07.02.2020 (Az.: 124337791) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3008 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 17.04.2020      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 19/2020/131 
 
 
 
 
 

132.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 

 Az.: 124334707 
 
Gegen Herrn Muharrem Hotnjani, zuletzt wohnhaft in 22119 Hamburg, Julius-Campe-Weg 
27, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 29.01.2020 (Az.: 124334707) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3008 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 16.04.2020      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 19/2020/132
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133.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124345780 
 
Gegen Herrn Ioan Ursulean, zuletzt wohnhaft in 26197 Großenkneten – Ahlhorn, Am 
Scheidewald 1 / Haus 59, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 
03.04.2020 (Az.: 124345780) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3009 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 16.04.2020      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 19/2020/133 
 
 
 
 
 

134.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124036346 
 
Gegen Herrn Youngjin Kim, zuletzt wohnhaft in 66117 Saarbrücken, Metzerstr. 84 (bei 
Choi), ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 19.03.2020 (Az.: 
124345590) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3003 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 15.04.2020      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 19/2020/134 
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135.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124035132 
 
Gegen Herrn Ugur Dengiz, zuletzt wohnhaft in 48161 Münster, Heinr.-v.-Kleist-Str. 50, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 25.02.2020 (Az.: 124035132) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3008 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 14.04.2020      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 19/2020/135 
 
 
 
 
 

136.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124338665 
 
Gegen Herrn Antonio Mendes Garnicha, zuletzt wohnhaft in 48165 Münster, Zum Roten 
Berge 19, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 14.04.2020 (Az.: 
124338665) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3009 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 21.04.2020      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 19/2020/136 
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137.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124035132 
 
Gegen Herrn Michael Norbert Zhorzelak, zuletzt wohnhaft in 42697 Solingen, 
Diepenbrucher Str. 31, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 11.03.2020 
(Az.: 124035132) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3009 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 20.04.2020      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 19/2020/137 
 
 
 
 

138.  Öffentliche Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen für die Wahl des Rates der Gemeinde Saerbeck 
und für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der 
Gemeinde Saerbeck am 13. September 2020 sowie einer ggfs. 
erforderlichen Stichwahl am 27. September 2020 

 
Gemäß Kommunalwahlordnung (KWahlO) – in der derzeit gültigen Fassung – fordere ich 
hiermit zur 
 

Einreichung von Wahlvorschlägen 
 
- für die Wahl des Rates der Gemeinde Saerbeck in den Wahlbezirken und aus den 

Reservelisten 
- für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Saerbeck auf. 
 
Wahlvorschläge hierfür sind gemäß § 15 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen 
im Lande Nordrhein-Westfalen (KWahlG) – in der derzeit gültigen Fassung, 
 

bis spätestens 16.07.2020, 18.00 Uhr (gesetzliche Ausschlussfrist) 
 
beim Wahlleiter der Gemeinde Saerbeck, Wahlamt, Ferrières-Str. 11, 48369 Saerbeck, 
einzureichen. 
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Ich empfehle, die Wahlvorschläge nach Möglichkeit frühzeitig vor diesem Termin 
einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, 
rechtzeitig behoben werden können. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden. Diese Vordrucke werden 
im Wahlamt, Ferrières-Str. 11, 48369 Saerbeck, der Gemeinde Saerbeck, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten bereitgehalten und gemäß Kommunalwahlordnung auf 
Anforderung bei glaubhaft gemachtem Bedarf kostenlos abgegeben. 
 
Für Auskünfte über wahlgesetzliche Bestimmungen steht das Wahlamt der Gemeinde 
Saerbeck zur Verfügung. Für die Wahlvorschläge weise ich auf folgende Einzelheiten hin: 
 
Allgemeines 
Der Wahlausschuss der Gemeinde Saerbeck hat am 30.01.2020 das Gebiet der Gemeinde 
Saerbeck in 10 Wahlbezirke eingeteilt. Die Einteilung wurde öffentlich bekannt gemacht. Sie 
kann beim Wahlamt eingesehen werden. 
 
Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des 
Grundgesetzes (Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von 
Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern) 
eingereicht werden (§ 15 KWahlG). 
 
Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur 
benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu 
gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei 
oder Wählergruppe ihre Bewerber in einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen 
lassen. 
 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger), die 
in Deutschland wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar. 
Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen sind in geheimer Wahl 
zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber auf der 
Reserveliste und für die Bestimmung der Bewerber als Ersatzbewerber. Stimmberechtigt ist 
nur, wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. 
 
Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage des 
Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter einberufenen Versammlung im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den 
Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen 
solchen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. Das 
Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung 
und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das 
Verfahren für die Wahl des Bewerbers regeln die Parteien und Wählergruppen durch ihre 
Satzungen. Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben 
über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, 
Vertreter oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen. Hierbei haben der Leiter der Versammlung und zwei von der Versammlung 
bestimmte Teilnehmer gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl der Bewerber in geheimer Abstimmung erfolgt ist. 
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Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu 
erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber und die Bestimmung der 
Ersatzbewerber in geheimer Abstimmung erfolgt sind. Der Wahlleiter ist für die Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er ist Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetzbuches. Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der 
Versicherung an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags (§ 17 KWahlG). 
 
Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden 
Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung des 
zuständigen Kreises, im Landtag oder auf Grund eines Wahlvorschlags aus dem Land im 
Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, 
dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche 
Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 
Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Absatz 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der 
Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben (s. § 15 
Absatz 2 KWahlG). 
 
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Absatz 2 Satz 2 
KWahlG dem Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu 
welchem Zeitpunkt Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von 
Satzung und Programm von Parteien und Wählergruppen eingereicht werden können, wird 
das Innenministerium öffentlich bekannt geben. 
 
 
Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 

a) Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11a zur 
KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: Name und ggf. die Kurzbezeichnung 
der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; Wahlvorschläge von 
Einzelbewerbern können durch ein Kennwort gekenn- zeichnet werden; 
Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwoh- 
nung), E-Mail-Adresse oder Postfach sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers; 
bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Absatz 1 und 6 KWahlG sind auch der 
Dienstherr und die Beschäftigungs- behörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder 
Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. Der Wahlvorschlag einer Partei 
oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung 
unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss mindestens ein 
Unterzeichner seine Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten. Der 
Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrift der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 
 

b) Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk müssen, wenn die Partei oder Wählergruppe in 
der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht 
ununterbrochen im Rat der Stadt, im Kreistag, im Landtag oder aufgrund eines 
Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag vertreten ist oder wenn es sich um 
Wahlvorschläge von Einzel- und Selbstbewerbern handelt, von mindestens 5 
Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandidat aufgestellt ist, persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein. Dies gilt auch für Wahlvorschläge von 
Einzelbewerbern, es sei denn, dass sie in der zu wählenden Vertretung einen Sitz 
aufgrund eines Wahlvorschlages haben, in dem sie als Einzelbewerber benannt 
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waren und der Wahlvorschlag von ihnen selbst unterzeichnet ist. Es sind amtliche 
Formblätter zu verwenden. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die 
ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der 
Unterzeichner bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, der Nachweis kann infolge 
von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht 
rechtzeitig erbracht werden. 
 

c) Im Übrigen verweise ich für das Wahlvorschlagsverfahren auf die §§ 15 bis 20 
KWahlG und die §§ 24 bis 31 KWahlO. 
 
 

Wahlvorschläge für Reserveliste 
 

a) Für die Reserveliste können nur Bewerber benannt werden, die für eine Partei oder 
Wählergruppe antreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet 
zuständigen Leitung unterzeichnet sein. 
 
 

b) Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht 
werden. Sie muss enthalten: Name der einreichenden Partei oder Wählergruppe; 
Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift 
(Hauptwohnung), E-Mail-Adresse oder Postfach sowie Staatsangehörig- keit der 
Bewerber in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und Arbeitnehmern nach 
KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die 
Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. Die 
Reserveliste soll ferner Namen und Anschrift der Vertrauens- person und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 
c) Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber, unbeschadet der 

Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber für einen im Wahlbezirk oder für einen auf 
einer Reserveliste aufgestellten Bewerber sein soll(§ 16 Absatz 2 KWahlG). Ist dieses 
der Fall, so muss die Reserveliste ferner enthal- ten: den Familien- und Vornamen 
des zu ersetzenden Bewerbers; den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der 
Reserveliste, in dem oder unter der der zu ersetzende Bewerber aufgestellt ist. 
 

d) Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung 
laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen im Rat der Stadt, im Kreistag, im 
Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag 
vertreten, so muss die Reserveliste von mindestens 5 Wahlberechtigten des 
Wahlgebietes persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 

 
 
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Saerbeck 
 

a) Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Grundgesetzes 
(Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten 
(Wählergruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern) 
eingereicht werden.Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters soll nach dem 
Muster der Anlage 11d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: Name 
und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreicht; andere Wahlvorschläge können auch durch ein Kennwort des 
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Wahlvorschlagsträgers gekennzeichnet werden; Familienname, Vornamen, Beruf, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse oder 
Postfach sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers. Der Wahlvorschlag einer Partei 
oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung 
unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. Aus dem Wahlvorschlag sollen 
ferner Namen und Anschrift der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson hervorgehen. 

 
b) Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung 

laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen im Rat der Stadt, im Kreistag, im 
Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag vertreten 
oder handelt es sich um Wahlvorschläge von Einzel- und Selbstbewerbern, so 
müssen sie von mindestens 60 Wahlberechtigten unterzeichnet sein. Dies gilt 
nicht, wenn der bisherige Bürgermeister als Bewerber vorgeschlagen wird. Die 
Unterstützungsunterschriften sind auf amtlichen Formblättern zu erbringen. Die 
ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der 
Unterzeichner bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, der Nachweis kann infolge 
von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht 
rechtzeitig erbracht werden. 

 
c) Gemeinsame Wahlvorschläge sind zulässig. Es sind jeweils alle 

Wahlvorschlagsträger zu benennen. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag muss von der 
jeweiligen für das Wahlgebiet zuständigen Leitung aller Wahlvorschlagsträger 
unterzeichnet sein. Unterstützungsunterschriften auf amtlichen Formblättern sind 
beizubringen, wenn keiner der Wahlvorschlagsträger die Voraussetzungen des 
KWahlG erfüllt. 

 
d) Bewerberinnen und Bewerber können nicht gleichzeitig für die Wahl zum 

Bürgermeister oder Landrat in mehreren Gemeinden und Kreisen kandidieren. 
 

e) Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der §§ 46 b bis 46 e Kommunalwahlgesetz 
sowie auf die §§ 75 a und 75 b der Kommunalwahlordnung verwiesen. 

 
 
 
Saerbeck, den 20.04.2020      Gemeinde Saerbeck 
          Der Wahlleiter 

gez. Roos 
 
Kreis Steinfurt 19/2020/138 
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139.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124346179 
 
Gegen Herrn Rudi Holzwarth, zuletzt wohnhaft in 81325 München, Arabellastr. 4, ist ein 
Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 26.03.2020 (Az.: 124346179) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3008 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 21.04.2020      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 19/2020/139 
 
 
 
 
 
 

140.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124612949 
 
Gegen Herrn Claudio Rafael Da Costa Severino, zuletzt wohnhaft in 48429 Rheine, 
Sternstar. 10, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 06.03.2020           
(Az.: 124612949) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3008 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 20.04.2020      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 19/2020/140 
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141.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124333282 
 
Gegen Herrn Marco Gianni Di Rienzo, zuletzt wohnhaft in 46485 Wesel, Friedenstr. 4, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 03.02.2020 (Az.: 124333282) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3003 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 21.04.2020      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 19/2020/141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


